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Ablauf nach neuem Recht 

Entscheidung zum Versorgungsausgleich

„Altentscheidung“:
Entscheidung über VA
nach dem altem  Recht

Entscheidung über den VA
nach neuem Recht

Abänderung gem. § 51 

Ablauf nach neuem VA-Recht



 Glockner & Voucko-Glockner  Richterseminar FFM 26.11.2009 Folie 3

Vereinbarungen der 

Eheleute für den Fall

eines VA bei Scheidung § 6

Auskünfte der Ehegatten
untereinander sowie
der VersTräg (§ 4)

Im Falle der Scheidung:
Inhalts- und Ausübungs-

kontrolle durch FamG (§ 8)

Ende der Ehezeit Ehezeit bis zu drei Jahren (§ 3)

Antrag 
auf Durchführung

des VA

Kein Antrag
→ Kein VAVersendung der allg.

Fragebögen an die Parteien

X
entsprechende

Beschlussformel
(§ 224 III FamFG)
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Beantwortung der Frage-
bögen durch die Eheleute

FamG prüft die Angaben
FamG stellt die zu berück-
sichtigenden Anrechte fest Renten- und 

Renten-
anwartschaften (§ 2)

Kapitalanrechte
bei BetrAVG und

AltZertG (§ 2 II Nr. 3)

Erworben mit eigener Arbeit 
und eigenem Vermögen

Feststellung des
ehezeitlichen Vermögens 

X

X
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Versendung der Fragebögen
an die auskunftspflichtigen 
VersTräg (§ 220 II FamFG)

VersTräger erlangen 
Kenntnis vom Verfahren 

Leistungsverbot bis zum 
Abschluss des Verfahrens (§ 29)  

Auskünfte der VersTräg 
entsprechend den 

erteilten Fragebögen

X

X
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Prüfung der
Ausgleichsreife

Kein Ausgleich bei Scheidung sondern
schuldrechtlicher Ausgleich (§ 19 I)

Fehlende Ausgleichsreife gem. § 19 Abs. 2 ...

... Nr. 1
Nicht hinreichend
verfestigt, sowohl
dem Grunde als
auch der Höhe 

nach 
→ verfallbare bAV

... Nr. 2
abzu-

schmelzende
Leistungen 

... Nr. 3
unwirtschaft-

licher
Ausgleich ... Nr. 4

ausländische,
über- und 

zwischenstaatliche 

X

X
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Berechnung der VersTräg und
Vorschlag zur Durchführung

(Ausgleichswert) 

1. Grundlage:
Ehezeitliche Bezugsgröße

2. Grundlage:
Ehezeitlicher Kapitalwert 

X

§ 39 § 40 Deckungskapital
z.B. berufsständische

Rückkaufswert
z.B. PrivRentVers
betr. Direktvers.

Kapital
von Bausteinen

X X

X
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Bezugsgröße entspr.
dieser Bestimmung
abweichend von
einem Kapitalwert 

Ehezeitliche
Rente, zeitratierlich
ermittelt 

zusätzlich: KoKa gem. § 47

XX X

X X
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Interne Teilung Externe Teilung 

Gleiche Leistungen

des Berechtigten 

Wertgleiche, aber
unterschiedliche 
Leistungen der 
Berechtigten  

Berechtigter
und 

VersTräg
vereinbaren

externe Teilung
(§ 14 II Nr. 1)

VersTräg
verlangt  externe

Teilung

Voraussetzungen gegeben?
→ .. II Nr. 2 oder § 17  

Verrechnung von Anrechten 
durch den Versorgungsträger  

X X

X
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Durchführung des
Ausgleichs der Anrechte Anträge der Ehegatten 

entsprechend
Vorschlag 
des jeweiligen 
VersTräg 

eventuell
Abweichungen
vom Vorschlag 
des VersTräg

§ 27 Durch- 
führung

trotz 
Gering- 
fügigkeit

Antrag
nach

§§ 33, 36

Antrag
nach
§ 6

X

X
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§ 18
Gering- 
fügigkeit

§ 13
Prüfung

der
Teilungs- 

kosten

§§ 14 ff 
Prüfung der
Anträge auf 

externe
Teilung 

Entscheidung
über

Antrag 
nach § 27

Erörterung der beabsichtigten 
Entscheidung mit Ehegatten § 221 I FamFG

§ 221 II und III:  Aussetzen des Verfahrens 

X

X

§ 35
§ 19 Abs. 3
Vergleichs-
berechnung

Zu beachtende Abweichungen
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Entscheidung
mit Begründung 
§ 224 FamFG 

Beteiligte 
§ 219 FamFG

Ehegatten

Die VersTräg bei 
denen ein Anrecht 
besteht 

Die VersTräg bei 
denen ein Anrecht 
begründet werden soll 

Sonderfall: Hinterbliebene
und/oder Erben eines
Ehegatten  

entsprechende Tenorierung 
und Bezugnahme auf 
das Ende der Ehezeit  

Bei zeitratierlicher Berechnung: 
Teilung der ehezeitlichen Rente 

Bei unmittelbarer Berechnung: 
Teilung der Bemessungsgrundlage  

X

X
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Berechnung / Feststellung 
der entstehenden Anrechte des Berechtigten und
der Kürzung eines Anrechts des Verpflichteten 

aufgrund des Tenors durch den VersTräg
Beschwerde

Umlagefinanziert biometrische 
Änderungen 
nach dem Ende 
der Ehezeit 

Beispiel

keine 
biometrische 
Änderungen 

Beispiel: GRV

X

X X
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Neues Recht 

Schuldrechtlicher VA (§ 20)

In Form einer
Abfindung
(§§ 23, 24) 

In Form der
Ausgleichsrente

mit/ohne Abtretung
(§ 21)

In Form eines
Anspruchs ggü.
dem VersTräg 

(§ 25)

X

X
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X

Inländischer
VersTräg

Nicht-inländischer
VersTräg

Berechnung
der Ausgleichsrente
durch den VersTräg

(§ 5 IV)

Berechnung
der Ausgleichsrente

durch die FamG

X

X
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X

Rechnungsgrundlagen
§ 1587 f BGB a.F.

bzw.
§ 2 VAHRG a.F.

Rechnungsgrundlagen
§ 20

• Fehlender Anspruch
   auf Ausgleich durch Beitragszahlung

•Überschreitung des Höchstbetrags  

•Verfallbare betriebliche Anrechte

•Vereinbarungen gem. 
  § 1587 o BGB a.F.

•vereinbarter schuldrechtlicher Ausgleich
•nicht verfestigte Anrechte
•verfallbare Anrechte gem. § 1 b BetrAVG
•verfallbare Anrechte gem. § 2 Abs. 5 BetrAVG
•abzuschmelzende Leistungen
•„vergessene“ Anrechte
•private Invaliditätsrenten
•gem.§ 1587 f BGB  a.F. unberücksichtigt gebliebene 
Anrechte

X

X
X
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Ggf. Prüfung der Berechnung des VersTräg
Prüfung der Geringfügigkeit (§ 18)

Tenorierung

X X
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Antrag auf Rückfall
wegen Tod des
Berechtigten

Bei Bezug von weniger als 
als drei Jahresrente (§ 37)

Antrag des Verpflichteten
beim VersTräg (§ 38)

Antrag auf Abänderung
wegen wesentlicher
Wertänderung des
Ausgleichswerts

§ 225 FamFG
• nur bei § 32´er Versorgungen
• frühestens 6 Monate vor Eintritt
  des Versorgungsfalls
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